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Bericht über das Betätigungsfeld  

des Beauftragten der Landesregierung für Integrationsfragen 

und die bisherigen Eindrücke aus seiner Arbeit 
 

Integration ist für den Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft von zentraler 
Bedeutung. Das Land Schleswig-Holstein zeigt mit seinem Beitrag zum Nationalen 
Integrationsplan, dass es sich dieser Herausforderung in großer Geschlossenheit und mit 
hohem Einsatz stellt.  

Seit 1. Januar 2010 ist Peter Lehnert neuer Beauftragter der Landesregierung für 
Integrationsfragen des Landes Schleswig-Holstein beim Minister für Justiz, Gleichstellung und 
Integration.  

Er ist Ansprechpartner der Menschen mit Migrationshintergrund sowie deren 
Selbstorganisationen und berät das Ministerium in Fragen der Integration. 
 
 
Im Einzelnen nimmt er folgende Aufgaben wahr: 
 

- Unterstützung des Ministeriums für Justiz, Gleichstellung und Integration bei dem Ziel 
der Landesregierung, in Schleswig-Holstein eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung 
von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund zu stärken, 

 
- Förderung des öffentlichen Dialogs mit dem Ziel des gleichberechtigten Miteinanders auf 

der Grundlage der im Grundgesetz und in der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein festgelegten Rechte und Pflichten, 

 
- Unterstützung des Verständnisses von Integration als „Zweibahnstraße“, die sowohl die 

Menschen mit Migrationshintergrund als auch die Aufnahmegesellschaft und ihre 
Strukturen und Einrichtungen fordert, 

 
- Aktivitäten zur Koordinierung der verschiedenen Akteure im Bereich der Integration. 

 
Er nimmt dadurch frühzeitig Entwicklungen auf und gibt Anregungen und Impulse für das 
Regierungshandeln zur nachhaltigen Verbesserung der Integration. Darüber hinaus pflegt er 
Kontakte zu Verbänden, Institutionen, Kommunen und anderen Akteuren und unterstützt die 
Landesregierung bei der Vertretung von Fragen der Integration gegenüber der EU, dem Bund 
und Vertretern von Interessen von Migrantinnen und Migranten. 

Mit der Einrichtung des Integrationsbeauftragten  

- sollen die Rahmenbedingungen für die Integration von Migrantinnen und Migranten 
verbessert werden, 

- soll die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und Migranten gefördert werden, 
- sollen die Beziehungen zwischen Migrantinnen und Migranten sowie der 

Aufnahmegesellschaft vertieft werden. 
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Aufgaben des Landes aus dem Nationalen Integrationsplan 
 

Weder Bund noch Länder oder Kommunen können erfolgreiche Integrationspolitik im Alleingang 
gewährleisten. Vielmehr tragen sie gemeinsame Verantwortung.  Nur die Vernetzung der 
Angebote und die Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen können erfolgreiche 
Integrationspolitik gewährleisten. 
Um die jeweiligen guten Erfahrungen mit Misserfolgen in der Praxis abzugleichen und dort, wo 
es sinnvoll ist, gemeinsame Strategien zu entwickeln, ist die andauernde Fortschreibung des 
Dialogs zwischen den Ländern und die enge Zusammenarbeit sowohl mit dem Bund als auch 
mit der Zivilgesellschaft notwendig und unabdingbar. 
 
 
Integration entscheidet sich vor Ort 
 

In den Gemeinden, Städten und ihren Stadtteilen entscheidet sich, ob die Integration von 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gelingt. Hier liegt die Basis für ein friedliches und 
gleichberechtigtes Miteinander aller am Gemeinwesen Beteiligten.  
Die kommunalen Spitzenverbände machen deutlich, dass die Kommunen sich ihrer 
Verantwortung bewusst sind. Sie sind bereit, auch weiterhin ihre Gestaltungspotenziale zur 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund einzusetzen. 
 

Denn Integration ist kein einseitiger Prozess der Anpassung, sondern setzt die Bereitschaft zum 
ehrlichen Dialog auf Seiten der Zuwanderer und der aufnehmenden Gesellschaft voraus. Dabei 
gilt der Grundsatz des Förderns und Forderns.  
 

Zugewanderte und ihre Familien bedürfen der Solidarität und Unterstützung der 
Aufnahmegesellschaft, wenn sie sich aus eigener Kraft nicht helfen können. Das bedeutet aber 
auch, dass sie sich mit ihren Fähigkeiten und Potenzialen für ihre Teilhabe einsetzen und 
Integrationsangebote annehmen. Es erfordert auch ein klares Bekenntnis zum Grundgesetz 
und zu den jeweiligen Landesverfassungen sowie die Akzeptanz der in Deutschland geltenden 
Grundrechte und Werte wie Demokratie, Rechtstaat, Wahrung der Menschen würde, 
Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von Mann und Frau. 
 
Integrationspolitik ist auf die individuelle Bereitschaft der Zugewanderten zur Integration ebenso 
angewiesen wie auf aktive Mitarbeit von Organisationen der Zivilgesellschaft. 
 
 
Integration als Querschnittsaufgabe im Land und in den Kommunen 
 

Der Integration ist hohe kommunalpolitische Bedeutung beizumessen. Sie sollte als 
ressortübergreifende Aufgabe in der Kommunalverwaltung verankert und ihrer Bedeutung 
entsprechend angesiedelt werden. Das erfordert kommunale Gesamtstrategien, die den 
jeweiligen örtlichen Bedürfnissen angepasst, entwickelt und fortgeschrieben werden sollten. 
 

Integrationspolitik muss konsequent als Querschnittsaufgabe verstanden, organisiert und 
koordiniert werden. Sie betrifft alle Bereiche der Landespolitik und muss in allen Ressorts 
wahrgenommen werden. 
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Bildung als wichtige Ressource für gelingende Integration 

 
Im Mittelpunkt des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages steht die Sicherung des 
Rechts auf allgemeine und berufliche Bildung, die Förderung der freien Entfaltung der 
Persönlichkeit und die individuelle und umfassende Vorbereitung auf das gesellschaftliche und 
das berufliche Leben. Die Einlösung dieses Verfassungsauftrages muss gerade auch 
gegenüber Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund gewährleistet werden. 
 
 

 

 

 

Die hohe Bedeutung der deutschen Sprache als Unterrichts- und Verkehrssprache ist 
weitgehend unbestritten. Allen Kindern, die Defizite in der deutschen Sprache aufweisen, sollte 
die Förderung gewährt werden, die ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme an Unterricht und 
Bildung ermöglicht. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei auf integrative Sprachförderkonzepte 
zu legen. Dazu gehört auch eine möglichst frühzeitige Feststellung des Sprachstandes für alle 
Kinder. 
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Sprachliche Bildung gehört auch wesentlich zur Erfüllung des Bildungsauftrages von 
Kindertageseinrichtungen. Darum muss Sprachförderung ganzheitlich und an den individuellen 
Bedürfnissen des Kindes ansetzen. Um erfolgreich zu sein, muss sie möglichst früh und 
regelmäßig beginnen, systematisch aufgebaut sein und in die Auseinandersetzung des Kindes 
mit seiner Umwelt eingebunden sein. 
 
Zur Umsetzung der sprachlichen Fördermaßnahmen ist eine Qualifizierung der Erzieherinnen 
und Erzieher unerlässlich. Das Land strebt zusätzliche Fördermaßnahmen für Einrichtungen an, 
die ganz überwiegend oder zu einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund 
besucht werden, um eine wirksame Sprachförderung zu ermöglichen. 
 
Darüber hinaus ist dafür Sorge zu tragen, dass sprachunterstützende Maßnahmen in allen 
Schulformen und auf allen Schulstufen durchgeführt werden, wenn entsprechender Bedarf 
besteht. Die notwendigen Fortbildungsmaßnahmen, die es den Lehrkräften ermöglicht, ihren 
Sprachbildungsauftrag im Unterricht wahrzunehmen, werden angeboten 
. 
Darüber hinaus muss die Möglichkeit des Einsatzes und der Qualifizierung von ehrenamtlichen 
mehrsprachigen Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern als sprachliche und kulturelle Brücke 
zwischen Familien mit Migrationshintergrund, Kindertagesstätten und anderen Institutionen 
geprüft werden zur systematischen und zielgerichteten Elterninformation für die Themen frühe 
Förderung, frühzeitiger Kindertagesstättenbesuch und Sprachentwicklung. 
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Ziel ist es, die Abbrecher- und Wiederholerquote von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund zu senken und ihre Anzahlen an den allgemeinen Durchschnitt anzugleichen. 
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In Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen wird Integration am erfolgreichsten praktiziert. 
Sie vollzieht sich aber nicht automatisch, sondern erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft, Zeit 
und Offenheit. Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund müssen einen höheren Aufwand betreiben. Deshalb müssen für diese 
Schulen auch spezifische Mittel bereit gestellt werden, denn sie benötigen besonders 
geschultes Personal. 
 
Auch berufsbildende Schulen mit einem hohen Anteil Jugendlicher mit Migrationshintergrund 
benötigen Unterstützung, um Integrationsarbeit im erforderlichen Umfang leisten zu können, sei 
es durch die Erhöhung des Anteils von Lehrkräften mit Migrationshintergrund oder die 
Unterstützung der Lehrkräfte durch Schulsozialarbeit oder durch Kräfte mit besonderen 
interkulturellen Kompetenzen. Wo immer es möglich ist, sollte Mehrsprachigkeit von 
Jugendlichen berufsbezogen weiterentwickelt werden und zu einer Stärkung der 
Auszubildenden in ihren künftigen Arbeitsbereichen führen. 

 

 



 11 

 

 



 12 

 

 
 



 13 

Erwerbstätigkeit hat zentrale Bedeutung für gesellschaftliche Integration 
 

Die Arbeitsmarktpolitik liegt überwiegend in der Zuständigkeit des Bundes. Dennoch sollte das 
Land die Integration in den Arbeitsmarkt im Rahmen seiner Möglichkeiten durch landes-
spezifische Arbeitsmarktprogramme unterstützen. Es sollte sich auch seiner Rolle als Arbeit-
geber bewusst sein und darauf hinwirken, den Anteil des Personals mit Migrationshintergrund 
zu erhöhen, wobei sprach- und interkulturelle Kompetenzen angemessen berücksichtigt werden 
sollten. Jugendliche mit Migrationshintergrund sollten bei der Suche nach einem Ausbildungs-
platz Unterstützung erfahren. Netzwerke und Kooperationen zwischen Verwaltungen, Schulen, 
Jugendeinrichtungen, Arbeitsagenturen, Wirtschaft und Migrantenselbstorganisationen zur 
Qualifizierung und Vermittlung von Jugendlichen in Praktika, Ausbildung und Arbeitsmarkt 
sollten sinnvoll unterstützt werden. 
 

Große Potenziale zur Selbständigkeit und betrieblicher Existenzgründung sind bei Menschen 
mit Migrationshintergrund vorhanden. Informations- und Beratungsangebote müssen stärker auf 
diese Zielgruppe ausgerichtet werden. 
 

 

Bürgerschaftliches Engagement fördert Integration 
 

Die zahlreichen zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen im Lande prägen in 
besonderer Weise das soziale Gefüge im Land und in den Kommunen und schaffen mit ihren 
Aktivitäten eine wichtige Voraussetzung für gelungene Integration. Gegenseitige Akzeptanz und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt werden insbesondere durch gemeinsames bürgerschaftliches 
Engagement von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gefördert. Das freiwillige 
Engagement von und für Zugewanderte in Vereinen, Verbänden, Kirchen und 
Religionsgemeinschaften sowie in den Migrantenselbstorganisationen tragen in nicht 
unerheblichem Maße zur sozialen Stabilität bei. 
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Darüber hinaus bedarf es einer Kultur der Anerkennung durch die Würdigung herausragenden 
Engagements Einzelner wie durch die Auszeichnung gelungener Integrationsprojekte. Hilfreich 
ist es, wenn der Sachverstand engagierter Bürger auf dem Gebiet der Integration durch die 
Berufung in geeignete Gremien wie Landesintegrationsbeiräte oder Kommissionen einbezogen 
wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine ganz herausragende Integrationskraft geht hierbei vom Sport aus. Er vermittelt Teamgeist, 
Fairness, Akzeptanz und hilft, Vorurteile abzubauen. Sport baut Brücken zwischen Menschen 
unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, und sportliche Leistungen vermitteln soziale 
Anerkennung und Erfolgserlebnisse. In ganz besonderer Weise ist Sportförderung geeignet, 
einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung von Gewalt und Extremismus zu leisten. 
 
 
 

Medien tragen hohe Verantwortung  

Eine hohe Verantwortung für den gesellschaftlichen Integrationsprozess tragen die Medien, die 
meinungsbildend auch für die Wahrnehmung von Zuwanderung und Integration wirken. 
Dadurch, dass sie gesellschaftlichen Gruppen  eine Plattform bieten, können sie Vorurteile 
bestätigen, andererseits aber auch aufklärend und vermittelnd wirken. Somit kommt den 
öffentlich rechtlichen Medien eine zentrale Querschnittsaufgabe zu. Durch die 
Weiterentwicklung von Programmangeboten und -strukturen können sie einen wichtigen Beitrag 
zur Integration leisten. 
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Dem Integrationsmonitoring verstärkte Aufmerksamkeit widmen 

 

Die Beurteilung der Wirksamkeit von Fördermaßnahmen sowie die Beobachtung von 

Zuwanderungs- und Integrationsprozessen erfordert Indikatoren. Eine Differenzierung 

ausschließlich in Deutsche und Ausländer ist für die Erfassung des Standes der Integration 

heute kaum noch aussagekräftig. 

 

Mit dem Mikrozensus stehen seit 2005 bessere Möglichkeiten der statistischen 

Bestandsaufnahme zur Verfügung, die neben der Staatsangehörigkeit auch den 

Migrationshintergrund erfassen. Deshalb ist es wichtig, dass diese neue Datenqualität in die 

Integrationssteuerung des Landes einfließt.  

 

 

 

 

Fazit:  

 

Integration ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die die Anerkennung als Einwanderungsland 

voraussetzt, in dem Menschen mit Migrationshintergrund willkommen sind und im Sinne einer 

Willkommenskultur aufgenommen werden und die auf gleichberechtigte Vertretung sowie 

Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in allen gesellschaftlichen Bereichen abzielt.  

 
Nachdem der Nationale Integrationsplan seit nunmehr 3 Jahren in Kraft ist, ist es an der Zeit, 

eine Überprüfung und Beurteilung der bisherigen Umsetzungserfolge in enger Abstimmung mit 

den Kommunen vorzunehmen. Hilfreich wäre es dabei, wenn alle Kreise und kreisfreien Städte 

parallel zu der landesweiten Überprüfung  regionale kommunale Integrationspläne erstellen, 

bzw. bestehende überprüfen würden. Die Koordinierung dieser Aufgabe sollte der 

Landesbeauftragte für Integrationsfragen übernehmen. 

 
Zahlreiche Kontakte, Abstimmungsgespräche und der Meinungsaustausch mit den Spitzen in 

den Verwaltungen und den kommunalen Selbstverwaltungen in Kreisen und kreisfreien Städten 

sowie der Regionalen Koordinierungsstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

bilden eine wichtige Basis für die weitere Koordinierung der Integrationsarbeit.  

 
Darüber hinaus ist hierfür eine Vernetzung mit den Akteuren der Wirtschaft, der IHK, des 

Handwerks, ebenso wie mit den freien Wohlfahrtsverbänden und den anderen ehren- und 

hauptamtlichen Akteuren in der Migrationsarbeit, den Selbsthilfeorganisationen der Migranten, 

dem Landessportverband, den Hochschulen und dem gesamten Schul- und Vorschulbereich 

unabdingbar für den Erfolg der Integrationsarbeit in Schleswig-Holstein. 
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Um strukturiert und vernetzt gemeinsame Ideen und Konzepte zur effektiven Umsetzung des 

Nationalen Integrationsplans in Schleswig-Holstein zu planen und umzusetzen, haben der 

Schleswig-Holsteinische Landtag und der Städteverband Schleswig-Holstein die Einsetzung 

einer verbandsübergreifenden Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kreise, der kreisfreien Städte, 

des Innenministeriums sowie der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände 

beschlossen. 

 
 

Es sollte ein Informations- und Diskussionsforum geschaffen und Handlungsempfehlungen zu 

den im Nationalen Integrationsplan von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-

verbände formulierten Selbstverpflichtungen sowie eine Handlungsempfehlung für die konkrete 

kommunale Umsetzung des Nationalen Integrationsplans erarbeitet werden. 

 
 

Die Umsetzung der Selbstverpflichtungen aus dem Nationalen Integrationsplan bedarf sowohl 

eines politischen Auftrags als auch der Sicherstellung einer breiten Beteiligung von Politik, 

Fachleuten, Migranten-Vertretern und sozialen Diensten sowie der Einbeziehung vorhandener 

lokaler Netzwerke. Das Thema Integration sollte als Querschnittsaufgabe etabliert werden, weil 

es alle Bereiche von Verwaltung, Politik und sozialen Diensten betrifft. Es muss alle Ebenen 

einer Institution umfassen. Schulung von Führungskräften zu interkulturellen Themen sowie die 

regelmäßige Rückkoppelung mit der Politik sind unumgänglich. Damit die Umsetzung 

transparent bleibt und sich an den konkreten Bedürfnissen der Betroffenen ausrichtet, müssen 

handlungsfähige Partizipationsstrukturen eingerichtet werden. 

 
Um sichtbare Erfolge im Bereich der Integration zu erzielen, brauchen wir eine noch zielge-

nauere Festlegung von Arbeitsschwerpunkten. Dazu gehört auch die bessere Vernetzung der 

bisherigen Förderinitiativen der EU, des Bundes, des Landes und der Kommunen.  

 

Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen muss neben dem sicheren Spracherwerb eine 

dauerhafte und konstante Förderung im Bereich der Bildung erfolgen. Nur so ist eine bessere 

Chancengerechtigkeit in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Erwerbsleben zu erreichen.  

 
Nachhaltigkeit kommunaler Integrationsarbeit erfordert schließlich die Zusammenführung 

örtlicher Konzepte und Strategien in eine landesweite Politikstrategie. Die Aktualisierung des 

bestehenden Integrationskonzeptes für Schleswig-Holstein dient dabei als Grundlage für die 

Weiterentwicklung des Nationalen Integrationsplanes. 

 
 
 
 
 
 




